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Handlungs- und Hygienekonzept für 

Kegelabteilung des SKC Staffelstein 

Stand: 15.07.2020 
 

Das Bayerische Kabinett hat am 07. Juli 2020 beschlossen, dass ab 08. Juli 2020 weitere 
Erleichterungen im Bereich des Sports erfolgen. Voraussetzung dafür sind die Einhaltung   
der erforderlichen Abstandsregelungen sowie der Schutz- und Hygienekonzept. 
 
Das Rahmenhygienekonzept Sport der Bayerischen Staatsministerien des Inneren, für 
Sport und Integration, sowie Gesundheit und Pflege gibt den Mindestrahmen für die 
Ausarbeitung und Umsetzung von individuellen Schutz- und Hygienekonzepten vor. 
 
Der BSKV gibt zusätzlich sportartspezifische Empfehlungen zur Wiederaufnahme des 
Trainingsbetriebes auf den Kegelbahnen. 
Soweit die Kegelanlage Teil eines gastronomischen Betriebes ist, sind zudem die 
entsprechenden Regelungen und Rahmenhygienekonzepte zu beachten. 
 
Für den Trainingsbetrieb der SKC-Kegler/innen auf der Kegelbahnanlage sind folgende 

Regelungen und Empfehlungen zu beachten und auch strikt ein zuhalten: 

 

 ► Der zuständige Corona-Beauftragte der Kegelabteilung ist Erwin Richter.                         
Von ihm können weitere Mitglieder als Verantwortliche benannt werde,  
  da er nicht immer anwesend sein kann und muss. Der Beauftragte bzw. Verantwortliche 
  führt zu jedem Training eine Anwesenheitsliste mit Namen, Kontaktdaten, Datum und  
  Zeitraum und macht die Anwesenden auf dieses Handlungs- und Hygienekonzept  
  aufmerksam und kontrolliert die Einhaltung. Die Daten sind nach Ablauf eines Monats  
  zu vernichten. Alle Fragen zu diesem Hygienekonzept sind nur an ihn zurichten. 
 
 ► Es dürfen nur Kegler/innen am Trainingsbetrieb teilnehmen, die aktuell bzw. in den  
  letzten 14 Tagen keine Symptome der SARS-CoV-2-Infektion aufweisen und keinen  
  Kontakt zu einer Person hatten, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde. 
 
 ► Folgende Mitglieder sollen zu Hause bleiben, wenn in einem gemeinsamen Haushalt  
  bei einer Person folgende Symptome beobachtet werden: Husten (meist trocken),  
  Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Fieber (über 38), Muskelschmerzen (Brust), plötzlicher  
  Verlust des Geruchs und/oder Geschmacksinns, Durchfall oder Bindehautentzündungen. 
 
 ► Bitte reicht keinen anderen die Hand und achtet während des Trainings darauf, eure  
 Hände möglichst aus dem Gesicht zu lassen. 
 
 ► Bitte desinfiziert eure Hände beim Betreten und Verlassen der Kegelbahn bzw. der 

Kegelbahnanlage. 
 
 ► Es wäre sinnvoll, wenn die Sportler*innen ihr eigenes Desinfektionsmittel  
  mitbringen würden. 
  Ein Desinfektionsmittelspender ist im Aufenthaltsbereich aufgestellt. 
  Bei Problemen wendet euch bitte an den Abteilungsleiter oder an den Verantwortlichen. 
 
 ► Beim Zugang und Verlassen der Sportanlage und bei Nutzung des Sanitärbereiches  
  ist eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
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 ► Oberstes Gebot ist die Einhaltung der Mindestabstandsregel von 1,5 Metern  
  zwischen den Personen. 
 
 ► Da unsere Kegelanlage Teil eines gastronomischen Betriebes ist, sind zudem die  
  endsprechenden Regelungen und Rahmenhygienekonzepte zu beachten. 
  Vorerst ist der untere Bereich des Vorraums nur für die Vorbereitung bzw. Abschluss  
  des Trainings benutzt werden. In diesem Bereich muss auf Mindestabstand bzw.  
  Maskenpflicht geachtet werden! 
 
 ► Es darf auf allen 6 Bahnen zu dem reservierten Termin das Training beginnen. 
  Wettkampfbetrieb kontaktlos ist auch in Indoor-Sportstätten wieder zulässig.  
  Die Trainings- und Spielzeit beträgt max. eine Stunde (120 Kugeln).  
  Es ist darauf zu achten, dass die Kugelaufnahme verzögert erfolgen muss  
  (Mindestabstand einhalten). 
 
 ► Zuschauer sind nicht erlaubt. 
 
 ► Kegeln dürfen nur Abteilungsmitglieder des jeweiligen Teams. 
  Im unteren, öffentlichen Aufenthaltsraum (an den Tischen hinter den Bahnen)  
  dürfen sich Gruppen bis zu zehn Personen aufhalten. Diese müssen sich an die  
  Hygieneauflagen halten. 
  Dieser Personenkreis muss sich ebenfalls in die Anwesenheitsliste eintragen. 
 
 ► Trainer dürfen coachen, es ist jedoch unbedingt das Abstandsgebot einzuhalten. 
 

 ► Der obere Aufenthaltsraum unterliegt den Vorgaben der Gastronomie. 
 
 ► Umkleide Kabine und Duschen sind geöffnet. Es dürfen max. vier Personen sich  
  umkleiden. Es besteht beim Umkleiden Maskenpflicht und der Sicherheitsabstand  
  muss eingehalten werden.    
   
  Es darf max. eine Person duschen, jedoch nur mit Badeschlappen.  
 
 ► Waschgelegenheiten (normales Handwaschbecken) und Toilette sind in der Umkleide 
  Kabine und in der Toilette der Gastronomie. 

   
 ► Die Lüftungsanlage der Kegelbahn hat einen bestimmten Anteil an Frischluft. 
  Zusätzlich soll die Tür zur Kegelanlage offenbleiben und mind. ein Fenster auf der  
  linken Seite (Parkplatz) soll geöffnet werden. 
 
 ► In den Kugelrückläufen dürfen keine Kugeln aufgelegt werden, ebenso wurden die  
  Handschwämme aus den Kugelrückläufen genommen.  
  Wenn ein Sportler*in keine eigenen Kugeln hat, werden vom Verantwortlichen Kugeln  
  ausgegeben. Diese werden auf jede Bahn mitgenommen und nach Beendigung des  
  Spiels desinfiziert und wieder an den Verantwortlichen zurückgegeben. 
Änderung: 
  Jeder Kegler nimmt 3 Kugeln aus dem PC-Raum, desinfiziert diese nach dem Training  
  und legt sie wieder auf ihren Platz zurück. In jedem Kugelrücklauf müssen Kugeln mit  
  zwei Farben verwendet werden. Jeder Kegler*innen dürfen nur immer eine Farbe 
  der Kugeln benutzen. Sonstige Regelungen wie vor. 
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Achtung: Den PC-Raum darf immer nur eine Person mit Maske betreten. 
 

 ► Zur Ablage von persönlichen Gegenständen kann ein Stuhl benutzt werden, der bei  
  jedem Bahnwechsel mitgenommen wird und am Ende gesäubert bzw. desinfiziert  
  wird. 
 
 ► Bedienpulte sind ebenfalls nach jedem Trainingsdurchgang zu desinfizieren. 
  
 ► Die Sportler*innen sind angehalten, zeitnah zu Beginn der Trainingseinheit in der  
  Kegelanlage zu erscheinen und möglichst sofort nach Beendigung des Trainings ist  
  der untere Teil des Vorraumes zu verlassen. 
 
 ► Fahrgemeinschaften dürfen gebildet werden. Bei Personen, die nicht dem eigenen  
  Hausstand angehören, ist unbedingt das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung  
  angeraten. 
 
 ► Das Handlungs- und Hygienekonzept ist in der Sportstätte gut sichtbar anzubringen. 
 
  

Wir bitten Euch um die Einhaltung dieser Regeln und hoffen natürlich, dass wir in nächster 
Zeit mit weiteren Erleichterungen im Sport und im öffentlichen Leben rechnen dürfen. 

 

    Erwin Richter 
   Abteilungsleiter                                                                                      Stand 15.07.2020 


